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~r= 'J...6J.f. ~r •. Beilagen zu J'ln stenogrl!.phI~chen Protokollcm EiK Nationalrates 

XI. C(esetzgebungsperiode 

Präs.: 2 5. dl:mi ffl69 

An trag 

der Abgeordneten Dr. \'TIT'HALr1~ GHAF, Dr. GEISSLER, HACHUNZE, 

und Genossen GRAM, KREMPL, Dr.MUSSIL, REGENSBURGER 

betreffend Abänderung und Ergänzung des ÖIG-

Gesetzes (ÖIG-Gesetz-Novelle 1969) 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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" :. 
, , 

vom ••• " •••• ;; .)~ .••••••. , . mit dem da~Elli'1desgesetz 
voml(:}cDezember 1966 über die Ausübung der Anteils-

.•.. rechte des Bundes an verstaatlichten Unternehmungen ." 
' .. (ÖIG-Gesetz) abgeändert und ergän2f~ wird (ÖIG~Gesetz-. 

'. ~-Novell.e 1969) .. , .. .V 

'.' }')8 

·IDf:rNationalrat· hat beschlossen:, 

'Artikel I.' 
• '-, •• ' I. 

.. 

\ •• .' .' , . l··", ~ .J . .-: -'''t . .,.'" {; ::'.i..:. 

(1 r Die "0STERREICHISCHE INDU.sTRIEVERWALTUNGS~GESELL~CHA:j31Te_ 
, . . '. . 

.. ILE.H.II wird mit Vfirksamkeit vom 1.September 1969 in. eine:Aktien-:'-'~; 

, ',' ,g~sellschaft mit dem Firmenwortlaut 11 ÖST.ERREI CI-IISCHE DmUSTRIEVER­

V1ALTUNGS..,.AKTlillJGESELLSCHAFTit (Gesellschaft) nut dem Sitz in ~Yien' 

.. mhgewandelt. N8:ch Durchführung 'der'Wrnvjandlung erhält die 'Repu-

,'blilc Österreich~, eine q:er' d~~f~ei ti~ißn -stammeinlage von S 1 Hilliol1 

entsprechende Aktie,. Ein UmW{Ll1p.lungsbeschluß, die Umwandlungsbi-
. ' ".- • ",' ,t . 

. lariz und die .Griindungsprüfung' entfallen. 
'. . , ' ..... ,,! . 

_ . -r' 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr; der Jahres-

. abschluß ist in den ersten sieben I~.10naten jedes Geschäftsjahres 

für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen. Die Bestimmungen 

der §§ 104 Abs.3, 125'Abs.8, 126 Abs.4 und 127 Abs.3 des Aktien-
" ., gesetze,s 1965 sind anzuwenden. 

:: 
:i. , 

Artikel 11. 

(1) Die Anteilsrechte des Bundes an den in der Anlage.· zum 

ÖIG-Gesetz,' BGBl.Nr.23/1967, unter A angeführten Gesellse.haften 

gehen mit Wirksamkeit vom 1.Jänner 1969 in das Eigentum der 

"ÖSTERREICHISCHE INDUSTRIZVER~:!ALTUNGS"""AKTIENGESELLSCF.AF'.r" über. 

Das Gru.1'ldkapital der Gesellschaft wird von Schilling 

1 Mi.'lli6~du~efr~ihbringung ·d,{~ser . .A1H!.eilsr.echteals Sacheinlage 

-, .. '~ 

. sei tena, des BundeR'um 3499 Millionen·,§.cll'irl+tng:~auf 3500 MillMlhen ~ _.;="l!I~'~' 

. }'iSchiiling erhöht. Der den ßetrag der Erhöhl1:ng des Grundkapitals i . ,: .... 

übersteigende Wert der Sacheinlage ist in die gesetzliche Rückla~e'", 
einzul:;te,llen,.l " .L 

(2) DieAnt~ilsrechte desiB,undes an folgenden in der An-
. - - '-, . I .. ~, 

lage zum ÖIG-Geset~'1 BGBl ,Nr. 2.3/1967, unter Bangeführten Woh- . 

nungsgesellschaften gehen mit Wirksam,keit vom 1. Jänner 1969 in 

das Eigentum nachstehend angeführter Gesellsch<:lften über, und zwar 

di'e Anteilsrechte 

'h~. __ _ 

, , 
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an der 

Gemeinnützige Tndustrie-;-Yfohnungsgesellschaft 
- . - ~.' 

vero:inigt~ös'terreichisch~:· ,'.' . 

Stah.lwerkeAktiengesell-

G~l1leinnütztg~~YOhnungsgeseilsChaft'l1l~b.R. 

die. V&ie:L~i·gtei.m~t~llwerkeRanshofen-' " 

B~r:ridott Aktiengesellschaft~, 
" Braunau am Inn; , 

Gemoinnützige VlOhnungsgGsdl±scha1:tlno'b.H~ , iIAlp:i:~e MontanH , 

Wien"!( 
.. ' '-

.:'.l. aUf die Oeste'rrG"i·6"hisch";:Alp:L,ne ~\iIorit~n-
.. ~."'(.! {; 

('<c<:' gesel!J.sc'haft, ,Wien; 

Gemeinnützige Wohnungsges.ellschaft m. b.H. "Bleiberg ll , 

,Kla,genfurt 
, , 

, , 

auf die Bleiberger BergVlerks-Union, 

Klagenfurt; 

'.:.~~. an der Gemeinnutzige rWolmungsgesellschaft m.b.:H. 11 Barbarall , 

.1.1'"" 

, " 

r~· 

st.stefan im Lavanttal 
, ~ 

auf di(O) Graz"';'Köflacher Eisenbahn-und 
•. T: 1 ~"; 

Bergbau .... Gesellschaft, WiEm; 

an der Gemeinnützige \~fohnungsgesellschaftm. b.H. ttÖSWiI, Linz, 

auf dle Österreichische stickstoffwerke 

Akti enges ellschaft , Linz. 

Gegenl~tstungen entiiilleh. Der Gegenwertder-i.ibernommenen 

Anteilsrechte ~st den Rückli;~en .z.uzuwei··se~. > " 

(3) Die Anteilsrechte des Bundes an"der in der Anlage zum 

ÖIG-Gesetz,l~GBl.Nr. 23/1967, unter B ,angeführten "Gemeinnützige 

Wohnungsgesell-scha,ft für die verstaatlichten Betriebe Gesellschaft 

m.b.H.iI, Wien, werden vom Bundesminister für Verkehr und ver-
. ,'~ .;<, ... '~:J " .," _. _... ~ .~ 

staatlichte Unterachmungen ~usgeübt. 
v ' ". ,,) ,: 

Artikel 111. 

Das ÖIG-Gesetz, BGBl.Nr.23/l967, wird abgeändert wie folgt: 

.1.) Im § 1 wird nach Abs.2 ein neuer Abs.3 mit folgendem 

~jortlaut eingefügt: 
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> , , ' 

3 
...... ,..... .:' -.' :,':. /.:':.> .::. . 

11(3) Die'Gesellschaft hat zur'E:tfiÜlttng der:,il1:rirnAbs.2 

'c:ge~t·cill:t ~n Koordini orung~1Ul'gabe inner:h~l b<von··, ,'" "., 

~A Ja4rcn dl ein derA:n,lag'~uangeführten GesellschafjC::-c:;~, 

zweckEintsprechende RGöhtsn~rlll 

Der bisherige § 1.Abs.3~ürdAbs.4 
11(4) AufdioGGs'e11schaft~:Lnd die 

schaf ton allg~meingelterid8ngesetzlich~n 
\mungon anzuwendEn1; sow~itsich'aus 

. . . .' 

gosetz/nichts anderes 
, , ",.. ~ 

, . 
"3.) § 2 Abs.lhat zu.la:ut(m~' 

, •• ! 

öl § 2 (1) B.orBund. wirdals Aktionär in 

di 

,J ' I 

sammiung. vom Bundosminister'für. Verkehr lind ver-' , , 
staatlichteUnternehmungon vertreten 9 .der au·ch. 

sonst die Rechte des Aktionärs ausübt. \1 

4-.) Im § 2 Abs.2 haben anst81le .der Worte "alle 6 Mon qte i1 

die Worte ilalljährlich nach Jahresabschlußii zutroten. 
. ". ~ : ' ; , 

5.) §4 Abs .1, hat zu lauten~ '" f.:· 
:"'-0:..'" 

11 § 4 (1), Der Aufsiqp.tsrat hatmindestei~s '2/ höchst811S 

4 Vorstandsmitglieder dorGesellschaft zu bestel--

len~ von denen eines zum Vorsitzenden zu ernenl1(;m 

ist. lI 

6.) Im § 4 Abs.2, 3 und 4 treten anstelle der Worte "Ge­

schäftsführern" bzw. 1/Geschäftsführerll die Worte "Vor-
r .', ' ." "I ' 

standsmitgljA3do:vnu bz'v'l. "VorstaR-dsmi tglieder ll • 

Dem AbS:.,4 'wird 'angofügt: ('(::\1' 

'\..1 ' 

flDie, Sat2fungkahn die Yortretung der Gesellschaft durch 
'1 ' Je 

eiri Vorstandsmitglied gemeinsam mit einom Prokuristen 
vorsehen~i,', 

7.) § 5 entfällt. 
. ! '1.,.'. 

8.) Im §7 Abs.1 erster Satz "lmdl im§ 7' Abs. 2 erster Satz 
. .' ' 

haben anstelle der r!orte nder Geschäftsführoriidie 

lilorte Iid0s Vorstandes il zu treten. 

9.) Im § 7 Abs.lhabon anst~llo der bisherigen lit.c) undd) 

folgende Bestimmungen zu treten: 

,') 
'. Ci 
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. ;~~. 

,I. (,: 
;- ' ... :;." .. 

'", . 

.,,) 
( ; .. 

". .:' 

4 

He) die Verschmelzung, Umwandlung und VermögensübGrtra­
/ ;r~.gung der in dorAnlage anguführten G'esellschaften 9 ' 

d) die J3estellung und Abberufung eines Geschäftsführers 
dcrin' der Anlage .a!}geführten Gesellschaften In. b.H. 

~b 1.Juli 1970, 
e) 

f) 
Jmgelegenheiten geL1äß' § 6 

Angelegenheitun gemäß § 'r 0 
, ' , 

Ab8.1 
Abs.2 

ab I~Juli 1970 und 
und Abs.3 1t • 

: .' 

10.) Im § 7 A08.2 haben anstellc der bisherigenlit.a), b) 

und c) folgende Bosti1TIlJ'1ungen zu treten:, 

11 a)' Veräusserung und Verpfär>dcingvon 'Ant\ülsrechten 
r" : L an don in der Anlage angeführten Gesellschaftellj 

d~es gilt nicht für Eigontumsübertragungen solcher 
Anteilsrechte anf in der Anlag? angeführte Gesell­
schaften o~er deren Konzerngesellschaften. 

1?) Maßmhmen der Kapitalbeschaffung (§§ 149 - 174 
Aktiengesetz und §§ 52 und 53 GesmbHGesetz) ,soweit 
dadurch AntGilsrechte an andere Erwerber als die 
Gesellschaft oder in der Anlage angeführte Gescll­

. 'schaftGn oder doren Konzerngesellschaften ausßege­
ben worden oder diesen Erworbern ein Bezugsrecht 

eingeräumt wird. 
c) Die 'Nahl und Abberufung von Mitgliedern des Auf­

sichtsrates der in der Anlage angeführtem Gesell­

schaften. 
d) Die Bestellung und Abberufung eines Geschäfts­

führers der in der An18.ge angeführten Gesellschaf­

ten m.b.H. bis 3o.Juni 1970 und 
e) Angelegenheitcnguwäß .§ 6 Abs.l bis 30 .. Juni 1970. i1 

11.) § 7 Abs·.3 hat zu lauten: 
,_ .. ,1::'.:" ," ... 

n(3) Kml1mt in don Angelegonheiten gemäß Abs.2 lit.d 
und e eine Zweidrittelmehrheit dBr abgeg0benen 
Stimmen nicht zustande, so entscheidet dic Haupt­
vcrsanunlung der Gesellschaft fn. t vorheriger Zu-

, 

stiL~ung der Bundesregierung namens des Bundes als 
Aktionär. Diese Bustirnmung tritt mit 3o.Juni 1970 

außer Kraft. il 
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12.) § 8 entfäTl t. 
'. .' ;,'.': 

13. •. ) Im§9Abs.2 haben dic.w'&itci lider 

der in jeder clürindor Anlage angeführten 

ten sowiei1ab 1.J{üJ.197ö ~u.ontf,a11cn • 

. 14.,) Im § 9 A bs .. 3hc:benanstel1o der Worte 

führerUin der erste:rtZeilc diE~ 

llli tglieder ll zutrot on.> ... 

§ ··10. tritt 1m t 
Kraft. 

16. ). Anstelle des §il hat folgende Bestimmung 

rr§ 11 (i) D0rBundosminister fiirFi'nanzenwird or-' 

mächtigt, Haftunglmnarilens des Bund~s gemäß ,§135 7 des· 

allgemoinenbürgorlichon Gesetzbuchos für Anlcihen 1 Dar-

.leh.t:,;ll und sonstige,}! KreditG dcr Österroichischcm, Indu­

strieverwaltungs-Aktiengosellschaft sowie namens des 

,~undcs ,gemäß § 1348 dos allgemoinen bürgerlichen GG­

setzbuches für Haftungen zu übornerunon, die diese Ge­

seTIschaft gemäß § 1357 des allgemeinen bürgorlichen Ge­

setzbuches für im In- und Ausland durchzuführende Finanz­

operationen (Atlfnal'llllO von Anleihen, Dar1ehon und sonsti­

gen Krediten) der in der Anlage angeführten Gesellschaf­

ten übernimmt. 

(2) Dor Bund.esminister für Finanzen darf von der 

in Absatz I erteilten Ermächtigung nur dann Gebrauch 

machen, vwnn 

a) der jeweils ausstehendo Gesamtbetrag der Haf­

tung einschließlich der Zinsen und Kosten 

2,,(}0 Millionen Sciüllingnicht übersteigt; 

b) die Finanzoperation iEl Einzelfall den Betrag 

'( Gegenwert) VOll 1.000 Billionen Schilling cin- .. 

schließlich'dor Zinsen und Kosten nicht über .... 

steigt; 

c) bei Anloihen, Darlehen und sonstigen Krediten 

aus dei';! Inland dor nominelle Zinsfuß ,bezogen 

auf I Sahr,bci Zinsenzah1Ul1.gen im nachhinein 

nicht mohr als fü...-.u von Hundert über .dem in 

Zcitpunld dQr Pinffi1.zoperationgeltenden Zinsfuß 
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.. ~": .. 

für Eekontierunge11. der Östcrreichischen l\fatio­

nalbal1k (§ 4ß~ Absatz 4 dos NationalbankgosetzGs, 

BGBI.rir.IG4/1955) beträgt; 
. d) bei Anleihen, Darlehen und sonstigem Krediten 

aus dem Ausland der nominelle Zinsfuß, bezogen 
auf I Jahr, boi Zinscnzahlungell im nach ... 11incin 
nicht mehr als fünf von Hlmdert über dem arith.lile­
tischen lli.ttel aus den im Zeitpunkt der Schuld­

aufnahme gel tendCl'l offiziellen Diskontsätzen in 
Belgien, dur Bundesr0publik Doutschland,Frank­
reich, Großbritannien, dem Niederlanden, Schvrc.,.. 
don, der Schrroiz und den USA (Novi York) boträgt, 

e) die Laufzeit der Finanzoperation 30 Jahre nicht 
übersteigt; 

. f) die prozentuelle Gosamtbelastung fUr den Bund 
bei Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
aus dem Inland lli1.ter Zv.gru::'ldeleg'lUlg der folgen­
den Formol nicht mehr als I 'Jj2 von Hundert übor 
dem nominollen Zinsfuß laut lit. c beträgt~ 

100 x (Zinsfuß 
gemäß lit.c + 

Rückzahlungskurs abzüglich 
Nettoerlös der Finanzopera-
tion in Hundertsätzen ) 
. llittlero Laufzeit 

Nettoerlös der Finanzoperation in Hundortsätzel1; 

g) die prozentuelle Gesamtbelastung für den Bund boi 

Anleihen, Dar18hen und sonstigen Krediten aus 
i 

dem Ausland unter Zugrlmdelogung der Formel in 
li t. f, jedoch lL.lter Zugrundclogung des Zinsfußes 
gemäß lit.d j nicht mehr als 1 1/2 von Hundert über 

dem nominellon Zinsfuß laut lit.d beträgt; 
h) jm Falle der Vereinbarung einer vorzeitigen Kün­

digung der Anleihe, des Dc>.rlohens oder der son­

stigen KrccHte auch bei Kündigung die prozentu­
elle Gesamtbelastung gemäß Absatz 2, lit.f und 
lit.g nicht überschritten \Ürd • 

. i) dio Finanzoporation in Schilling, US-])ollar, 
Fra.l1zösischen Frankol1 j Schweizer }llranl;:(m., D0l.!-t­
schon Llark~ EnGlischem Pfunde11 9 Be:lgischcn 
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',Franken? Holländischen Gulden;. Schwedischen 

Kroncn? Italienischen Lire,' Kanadischen Dol:Lar 
odor in Rechl'lUl1gsoinhei ten auf Grund mehrGror 
dieser, Währungen erfolgt.,,' 

'(3)' Bei der FeststOl1ungdes,Nettoerlöses 
Absatz 2, lit.f und 1it.g. sind die ,Emissions- und Zuzäh1ungs-

. " -

verluste, Begebungsprovisionori, Ucrbe- und Druckkosten (Bege-, 
,.bungskoston) vom Bruttoer1ös in Abzug zu bringenö 

(4) Wird die Haftung des. Bundes gomäß, Absatz 1 
für FrGmdwiihrungsbcträge übernommen, ,. so sinddieso zu den im 
Zeitpunkt der Haftungsübernahme vom BUndösministerium für Finan­
zen jeweils festgesetzten KassenvlOrt auf die ßena:n11.tel1, Höchst­
beträge anzurechnen. 

. Artikel IV. 

rht Wirksamkeit vom 31.Dezember 1969 tritt § 4 des· 
Bundesgesetzes vom 22.Juli 1959, BGB1.Nr.173/1959, außer Kraft. 

Das BarVOTl~lögen des vom BUl1desministerium für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehli1U11gen verwalteten Investitions­
fonds und dossen Forderungen gegen die in der Anlage angeführten 
Gesel1schaftcm gehen mit diesem Tageunentgol t1ich auf die Gesell­
schaft über. 

Artikel V. 

Die zeitlichen Beschränkungcn des § 63 Bewertungs­
gesetz 1955, BGB1.Nr.148/1955, in der dcrzeit geltenden Fassung, 
des § 10 KörperschaftssteuergüsGtz 1966, BGB1~Nr.156/1966,in der 
derzeit goltendenFassung und des§86 Einkommensteuergesetz 1967, 
BGB1.Nr.268!1967, in der derz..::it geltendün Fasslmg, gelangen hin:­
sichtlich des Beteiligungsverhältnisses der Gesollschaft an den in 
der Anlage Cl.l1geführten Gesellschaften nicht zur Anwendung. 

Artikel VI. 

(1) Die Vorgänge gemäß Artikel 1,11 und IV und die zu 
ihrer Durchführung erforderlichen Rcchtsgcschäfte 1 Schriften und 
Aratshandlungen unterliegen keiner bundcsgosetzlich geregelten Ab­
gabe. 

110/A XI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)8 von 14

www.parlament.gv.at



, .\- \,'. '.' : 

'( 2) Vorgällgezw-ischcn BUnd 
VQn dem Kapital~erkehrst(;uorn" ," " 

. ' 
. '. . ."> . -, ' 

In der ,Anlage 'zu.m ÖIG-G:esötz 9 BGBl.Nr.'23/J.:967, " entfal­

len der Buchstabe, A~,fGrn~ridie Worte ",iWie~~crStarkstromworkc " 

'. Gesellschaft m. b.H. ,Wi8nll ,und Il Trauzi-Werke Aktiengesellschaft, 

"Wiön" sowie, der Buchstabe,B. tfud die dort'angeführten Gesellschaf~ 
ten. 

. • c < • ~ 

, . 

Aristell'6desFfrmerl~;Ö~r~laut~stlHOf'~~~:r~SChrantz," Land-

'. 'wirtschaftlicheMasChinenfabrilc 'Aktiengesellschaft !iWienll hat inder 

Anlage der neue. Firin~cnwortiautllTrnuzl .& Hofherr~Schraritz I:Iaschi-
.' " ~ 

nehbau Alctiengesells.chaftllzutrcten.'" ",,' 

. Artikel VIII •. 
;' " .. ,...", '. ' .. , . . 

i"Ii t der Vollziehungdieses Bundesgesetzes sind nach' 

Maßgabe des in diesem Bundesgosetz festgesetzten Wirkungsbereiches 

der BlLYldesminister für Finanzen und der Bundesminister für Verkehr 

und verstaatlichto Unternehmungen betraut; soweit durch dieses 

Bundesgesetz Bestimmungen des Alctiengesetzes ,1965, BGB1.Nr.98/1965, 

berührt worden, obliegt ~diG Vollziohung des vorliegenden Bundes-

'gesetzes dem Bundesminister für Justiz. 

Mit derVollziehung des Artikel V'und, des Artikel VI 

Abs.2 ist dc.:r Bundesminister für Finanzen, mit, der Voll zi ehung des 

Artikel VI Abs.lsind der Bundesminister für Finanzen und der 

Bundesminister für Justiz betraut. 

In formeller'Hinsicht wolle der Antrag dem AuSschuß 

L"~,"-,~," ,,:rür .. ve:dstaa tli chte, B .. etri e be , zug elvtef?ßn_werd en _ •. _~,--,.,."~"~:,c='''';'''''''_''''_''''"'''J''' 

,.. .... 

.A 
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Erl~uternde'Bemerkungen 

==============~=====~=~ 

Die gem~ß § L Abs.l des Bundesgesetzes vom 16. Deze~b~r. 

1966, BGBLNr. 23/1967, zur treuhändigen Ausübung der Anteilsrechte 

des Bundes an den verstaatlichten GBsellschaftenerr~chtete"Öster~ 

reichischeIndustrieverwaltungs-Gesellschaft m. b.H •. " 'wurde, wie . 
. . 

aus den Erläuternden Bemerkungen zu diesem Gesetz'zu entnehmen 

ist, als reine Verwaltungsgesellschaft gestaltet .. Es wurde ihr 
, . '. . . . 

einerseits keine Finanzkompetenz eingeräumt, durch die sie in di~ ..... 

Lage versetzt worden wäre, den ihr zugeordneten.Gesellschaften.die 

zur DurchfUhrungerforderlicher Konzentrations-~ Sanierungs~ und 

Expansionsmaßnahmen notwendigen Geldmittel zu gewähren; and~rse~t~t~ 
war ihr durch die im § 9 Abs. 2 bei der Bestellung der Aufsi~hts­

ratsmitglieder der zugeordneten Gesellschaften statuierte Berück­

sichtigung des Kräfteverhältnisses der im Nationalrat vertretenen 

politischen Parteien und deren Besetzungsvorschläge die Möglichkeit 

genommen, auf die Organbestellung Einfluß zu nehmen •. Die durch diese 

Konstruktion der Gesellschaft innewohnende strukturelle Schwäche' 

behinde~te sie wesentlich bei der Erfüllung der ihr durch § 1 Abs. 2 

d~s Gesetzes aufgetragenen Koord&nierungsaufgabe. Um es der ÖIG 

nunmehr zu ermöglichen, die wirtschaftspolitisch unaufschiebbaren 

Reorganisationsmaßnahmen bei den ihr zugeordneten Gesellschaften 

durchzusetzen, sieht die Novelle einerseits die Ubertragung der An­

teilsrechte der verstaatlichten Gesellschaften an die ÖIG und damit 

deren Umwandlung in eine echte Eigeltümerholding.vor und räumt ihr 

anderseits den entscheidenen Einfluß auf die Organbestellung der 

ihr zugeordneten Gesellschaften ein. 

Gleichzeitig wird die ÖIG ihrer nunmehrigen Bedeutung ent­

sprechend in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. 

Für eine Reihe vQn.B~stimmungen ist der Nationalrat 

allein ohne MitWirkung des Bundesrates zuständig, da es sich hier 

um Verfügungen über Bundesvermögen im Sinne des Artikel 42 
Abs. 5 B.-VG. handelt, und zwar: 

Art. 11 Abs. 1 erster Absatz sowie Abs. 2" 

Art. 111 Z. 16 betreffend die Übernahme von Haftungen 

gemäß §§ 1357 und 1348 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 

(vgl. hiezu Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

Slg.Nr. 4340/1962" Abschnitt V-' Z. 2 der Begründung) 

Art. IV Abs. 2, soweit Forderungen des unselbständigen 
InvestitionSfonds vom Bund auf die Gesellschaft übergehen •. 

. I 

I 
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..... " .. :,< 

Wenngleich nicht als V:erfügungen UberBundesvermögen,wohl' 

. aber als B~WilligungvonAusg;abe)2 im Sinne des Art.' 42 Abs. 5 B. ':'VG. 

ist Art. IV 'Abs., 2 anzusprechen .. sowett Barvermögen des unselb­

ständigen Investitionsfonds vom Bunctan die ÖIG verausgabt werden 

soll. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

Zu Artikel I: 
Wie schon in pen allgemeinen Ausführungen dargestell t .. ' 

erfolgt die Umwandlung der bisherigenÖsterreichische 1ndustrie­

verwaltungs-Gesellschaft m. b. H .. ' in eine Aktiengesellschaft mi t 

Rücksicht auf die nunmehr in ihrer Bedeut~ng gesteigerte 
'Funktion als Eigentümerholdingj vor allem auch wegen der hiemit ' 

verbundenen Publizitätspflicht,gemäßden §§ 142·ff Aktiengesetz 

1965. , I 

Zu Artikel 11: 
Diese Bestimmung enthält Verfügungen über die Anteils­

rechte des Bundes an den in der Anlage zum ÖIG-Gesetz angeführ­

ten Gesellschaften~ Die Anteilsrechte an den im ,Abschnitt A ange­

fUhrten Gesellschaften werden vom Bund als Sacheinlage in die 

"Österreichische Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft" einge­

bracht, wobei das' Grundkapital dieser Gesellschaft auf insgesamt 

, S 3" 5 Milliarden erhöht wird. Der den Betrag der Erhöhung überstei­
gende Wert der Sacheinlage ,ist in die geset~liche Rücklage einzu­

stellen (Z. 1). In Z. 2 w~rd verfügt, daß die Anteilsrechte des 

Bundes an den in dieser Bestimmung bezeichneten und unter Abschnitt B 

in der Anlage zum ÖIG-Gesetz angeführten Wohnungsgesellschaften 
ohne Gegenleistung in das Eigentum der jeweils begünstigten Unter­

nehmungen übergehen. Gemäß Z. 3. hat die Gesellschaf~echte an der 

lIGemeinnützige Wohnun'gsgesellschaft für die verstaatlichten Be­

triebe Ges.m.b.H.l! der Bundesminister für Verkehr und verstaat­

lichte U~ternehmungen auszuüben. 

Zu Artikel 111 Z., 1: 

Durch den im § 1 des ÖIG-Gesetzes neu eingefügten Aps. 3 
wird die der ÖIG im Abs. 2 gegebene wirtschaftspolitische Ziel­

setzung, bei Ausübung der Anteilsrechte insbesondere auf das Er­
fordernis von Koordinierungsmaßnahmen Bedacht zu nehmen, dahingehend' 

präzisieft, daß sie innerhalb von 4 JahPen die in der Anlage ange-
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führten Gesellschaften in der zweckentsprechenden Rechtsform branchen­

weise zusammenzufassen hat. 

Zu Artikel III Z. 4: .. , 
Der vom Bundesminister fUr Verkehr und:~~rstaatlichte 

Unternehmungen über die Lage der in,der Anlage angeführten Ge­

sellsch~ften zu erstattende Beri6ht soll in Hinkunft dem National~ 

rat nicht mehr alle 6 Monate, sondern nur mehr jährlich nach Vor­

liegen des Jahresabschlusses der Gesellschaft vorgelegt werden. ," 

Zu Artikel III Z. 5: 
, . " ,; 

Entsprechend der Gestaltung der Gesellschaft als'Aktien~~ 

gesellschaft erfolgt die Bestellung des Vorstandes durch den Auf­

sichtsrat und bedarf nicht mehr der Zustimmung der Bundesregierung. 

Zu Artikel III Z. 7: 
Da gemäß Artikel II Z. 1 die Anteilsr~chte an den in der' 

Anlage angeführten. Gesellschaften vom Bund auf die ÖIG übergehen, . ". 
bedarf es der Bestimmungen des bisherigen § 5 betreffend die 

Veräußerung von durch die Gesellschaft 'verwalteten Anteils­

rechten nicht mehr. 

Zu Artikel III z. 9: 
Im § 7 Abs. ~ sind nunmehr alle jene Angelegenheiten der 

in der Anlage angeführte~ Gesellschaften zusammengefaßt, für wel­

che die Zustimmung des Aufsichtsrates der ÖIG mit einfacher Mehr-
. h~it erforderlich ist, und zwar: 

1.) die Grundsätze der Gewinnverteilung, 

2.) die Erlassung und Abänderung von Satzungen und Gesellschafts­
v.erträgen, 

3.) die Verschmelzung, Umwandlung und Vermögensübertragung, " 

4.) die Geschäftsverteilung und Geschäftsordnung für die Vor­

stände und die Geschäftsordnung für die Aufsichtsräte, 

5.) die Errichtung, Au.flösung und Veräußerung von Konzernunter­

nehmen und Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Ab­

gabe von Beteiligungen im Sinne des § 131 Abs. 1 A II Z. 7 AG, 
und 

6.) die Bestellung und Abberufung eines 'Geschäftsführers der in 

der Anlage angeführten Gesellschaften m.b.H. und die 'Bestel-. 

lung und Abberufung eines Vorstandsmitgliedes der in der 

Anlage angeführten Aktiengesellschaften ab 1. Juli 1970. 
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Zu Artikel 111 Z. '10: 

Im § 7 Abs. 2 sind jene Angelegenheiten der in der Anlage 

angeführten Gesellschafte~ zusammengefaßtjfU~ wel~he die~Zu­
stimmung des'Aufsichts~ates deF ÖIG mit einer Meh~heit von 

2 Dritteln: der abgegebenen Stimmen erforderlich ist, und zwar,: 

1.) die Veräußerung und Verpfändung 'von Anteilsrec,hten, 

2.) Maßnahmen der Kapitalbeschaffung, 

3.) die Wahl und Abberufung von Aufsi,chtsratsmitgliedt;rn und 

4.) die Bestellung und Abberufung eines Geschäftsführers der in " 

der Anlage angefUhrten Gesellschaften m.h.H. und'die Bestel-' 

lung und Abberufung eines Vorstandsmitgliedes der in der 

Anlage angeführten Aktiengesellschaften bis 30. Juni 1970. 

Zu Artikel 111 Z.11: 

Hinsichtlich der Bestellung und Abberufung eines Ge­

schäftsflihrers der in der Anlage angefUhrten Gesellschaften lJ).b.H. 

und der Bestellung und Abberufung eines Vorstandsmitgliedes der in 

, der Anlage angeführten Aktiengesellschaften bleibt bis 30. Juni 

19($9 die bisherige Rechtslage aufrecht, wonach, für diese Angelegen­

heiten die Zustimmung des Aufsichtsrates der ÖIG mit einer 

Mehrheit ,von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich 

ist und für den Fall eines Nichtzustandekommens dieser Zweidrittel­

mehrheit die Hauptversammlung der ÖIG mit vcirheriger Zustimmung 

der Bundesregierung entscheidet. 

Zu Artikel 111 Z. 13: 

Bei Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der in der 

Anlage angeführten Gesellschaften sind ab 1. Juli 1970 das 

Kräfteverhältnis und die VOrschläge der im Nationalrat vertretenen 

politischen Parteien nicht mehr zu berücksichtigen. 

Zu Artikel 111 Z. 14: 

Da die ÖIG EigentUmerin der Anteilsrechte der in der An­

lag~ ang~führten Gesellschaften ist, bedarf es des Umlageverfahrens 

zur Aufbringung der Kosten ihres laufenden Finanzbedarfes nach 

einer Übergangszeit nicht mehr. 

Zu Artikel 111 Z. 16: 

Diese Bestimmung 'dient der Erleichterung der Finanzier~ng 

der in der Anla~eC~ng~fUhrten Gesellschaften. 
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In diesem Zusammenhang wird darauf Jüngewiesen" daß d.ie 
. rllÖgl.ichkei t besteht, .. im jeweiligen Bundesfinanz'gesetzfür Kapital~ 

aufstockungen bei der Österreichischelndustrieverwaltungs-Aktiep,':' 

gesellschaft VOrsorge zu treffen, ·wie bereits bisher der Bundge:'" 

wisse B~träge im Budget ~ür Kapitalerhöhungen bei. den 

lichten Gesellschaften vorgesehen hat. 

Zu Artikel IV: 

Die Dividenden der in 

schaften sind in Hinkunft an die ÖIa abzuführen~sodaß 

vom Bundesministerium für Verkehr·und verstaatlichte Unternehrr:un--

. gen verwal tete 11 Investitionsfonds für die verstaatlichten Unter­

nehmungen" entfallen kann. Das Barvermögen und FordeY'ungen dieses· 

Fonds gegen die in der Anlage angeführten Gesellschaften w~rden 

unentgeltlich auf die ÖIG übertragbn. 

Zu Artikel VI ----
Hier wird bestimmt, daß bezüglich des Beteiligungsver­

hältnisses .der ÖIG zu d~n in der Anlage angeführten Gesellschaften 

die Schachtelbegünstigung ohne die zeitlichen·Beschränkungei.1~ 

die die diesbezüglichen Bestimmungen der Steuervorschriften ent-·· 

halten, Geltung hat. 

Zu Artikel VI: 

Die im vorliegenden Gesetz verfUgten Vermögensübertra­

gU!lgen sowie die UL'lIv'andlul1g der ÖIG in eine Aktiengesellscbäft 

sollen keine Abgabenp~lichtennach s~ch ziehen (Abs. 1). 

GrundsätzlicJ"könnte es durch die Zwischenschaltnng 

der Eigentümerholding zu einer doppelteYl Kapitalverkehrstsuer­

p.flicht kommen. Dies soll durch die Bestimmung des Absatz 2 

vermieden \'lerden. Vorgänge zwischen der ÖrG und den in der 

Anlage angeführten Gesellschaften bleiben weiterhin. kapital­

verkehrsteuerpflichtig. 

Zu Artikel VII: 

r,li t dieser Bestimmung wird eine Neufassung der Anlage zur.> 

ÖIG-Gesetz nach dem neuesten Stand getroffen. Die WieYler Starkstrom~ 

werke Ges.m.b.H. ist inzwischen mit der Elin-Union Aktiengesell­

schaft für elektrische Industrie und die Trauzl-Vlerl-ce Ak:;iengesell..;. _ 

schaft mit der Hofherr-Schrantz~ Landwirtschaftliche filaschinen­

fabrik Aktiengesellschaft unter gleichzeitiger Firmenänderung 

in "Trauzl & Hofherr-Schrantz Maschinenbau. Aktiengesellschaft': 
verschmolzen worden. 
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